
Vereinssatzung

§ 1. Name, Sitz, Geschäftsjahr

(1) Der Verein führt den Namen 
„Verein zur Umsetzung und Förderung des Projektes 
Rollstuhlsport macht Schule“

(2) Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 
Mit Eintragung führt er den Namenszusatz „e.V.“

(3) Sitz des Vereins ist in 
92637 Weiden i.d.Opf.

(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

§ 2. Zweck des Vereins

(1) Zweck des Vereins ist die Unterstützung bei der Umsetzung des Projektes 
Rollstuhlsport macht Schule.
Bei der Umsetzung werden Kosten erzeugt (z.B. Referententätigkeit, 
finanzielle Unterstützung beim Erwerb des Nachweises für 1. Hilfe, Kraftstoff 
für den Transport der Rollstühle zur jeweiligen Schule, Leihgebühren für das 
erforderliche Equipment, wie z.B. Rollstühle und Bälle.

(2) Der Zweck des Vereins wird verwirklicht insbesondere durch die Forderungen 
der Schulen zum Thema Menschen mit Behinderung/ Handicap und die 
Selbsterfahrung beim Umgang mit dem Rollstuhl;
z.B. wie sieht die Welt aus der Sicht eines Rollstuhlfahrers aus, welche 
Hindernisse begegnen ihm im öffentlichen Leben/Teilhabe

(3) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenverordnung
Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke.
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder bekommen außer bei Referententätigkeit keine 
Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch 
Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

(4) Der Vorstand ist grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Die Mitgliederversammlung 
kann eine jährliche, angemessene pauschale Tätigkeitsvergütung für 
Vorstandsmitglieder beschließen.



§ 3. Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden

(2) Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist an den Vorstand zu richten. Der 
Vorstand entscheidet über die Aufnahme

(3) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, bei juristischen Personen deren Erlöschen, 
Austritt oder Ausschluss.

(4)  Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Er ist nur mit 
einer Frist von zwei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres zulässig

(5) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es in grober 
Weise gegen die Vereinsinteressen verstoßen hat. Über den Ausschluss 
entscheidet der Vorstand. Vor dem Ausschluss ist dem Auszuschließenden vor 
der Beschlussfassung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

(6) Gegen die Ablehnung der Aufnahme und gegen den Ausschluss aus dem 
Verein kann die betroffene Person binnen eines Monats nach Zugang der 
Entscheidung Einspruch einlegen. Über den Einspruch entscheidet die nächste 
Mitgliederversammlung. 
Der Einspruch gegen den Ausschluss hat aufschiebende Wirkung.

(7) Die Mitgliederversammlung kann jede natürliche und juristische Person, die 
sich besonders um den Verein verdient gemacht hat, zum Ehrenmitglied 
ernennen.

(8) Personen, die sich außerhalb des Vereins auf besondere Weise verdient 
gemacht haben, können Gastmitglied des Vereins werden. Gastmitglieder 
haben dieselben Rechte und Pflichten wie ordentliche Mitglieder. Jedoch endet 
ihre Mitgliedschaft ohne weitere Voraussetzung mit Ablauf des
Geschäftsjahres. Im Übrigen gelten für Eintritt und Austritt die Bestimmungen 
für ordentliche Mitglieder entsprechend. Eine mehrmalige Gastmitgliedschaft 
ist ausgeschlossen.

§ 4. Mitgliedsbeiträge

(1) Es werden keine Mitgliedsbeiträge erhoben. 

§ 5. Organe des Vereins
        Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung



§ 6. Vereinsvorstand

(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus 5 Personen, nämlich dem 1. und 2. 
Vorsitzenden, dem Schatzmeister, dem Schriftführer und einem Beisitzer

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des 
Vorstands gemeinsam vertreten. Durch Beschluss der Mitgliederversammlung 
können die Vorstandsmitglieder oder einzelne von ihnen von den 
Beschränkungen des § 181 BGB ganz oder teilweise befreit werden.

(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf 4 Jahre gewählt. Die 
Vorstandsmitglieder bleiben auch nach dem Ablauf ihrer Amtszeit bis zur 
erfolgreichen Neuwahl des Vorstands im Amt. Scheidet ein Mitglied des 
Vorstands während der Amtsdauer aus, kann der Vorstand für die restliche 
Amtsdauer des Ausgeschiedenen ein Ersatzmitglied bestellen.

(4) Dem Vorstand können nur Vereinsmitglieder angehören. Die Vereinigung 
mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist nicht zulässig.

§ 7. Zuständigkeit des Vorstandes

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, die nicht 
durch gegenwärtige Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. 
Er hat insbesondere Aufgaben:

(a) Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der Tagesordnung

(b) Einberufung der Mitgliederversammlung

(c) Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung

(d) Verwaltung des Vereinsvermögens und Buchführung

(e) Erstellung der Jahreshaushaltspläne und der Jahresberichte

(f) Beschlussfassung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern

§ 8. Beschlussfassung des Vorstandes

(1) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen oder auf 
schriftlichem Weg

(2) Vorstandssitzungen sind vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 
2. Vorsitzenden in Textform oder (fern)mündlich unter Einhaltung einer 
Einberufungsfrist von einer Woche einzuberufen. Der Mitteilung einer 



Tagesordnung bedarf es nicht. Sitzungsleiter ist der 1. Vorsitzende, bei 
dessen Verhinderung der 2. Vorsitzende. Im Übrigen wird der Sitzungsleiter 
aus der Mitte der anwesenden Vorstandsmitglieder gewählt.

(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder anwesend 
sind. Er entscheidet mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Sitzungsleiters. 
Die Beschlussfähigkeit des Vorstandes setzt nicht voraus, dass sämtliche 
Vorstandsämter besetzt sind.

(4) Über die Vorstandssitzung ist Protokoll zu führen, welches Ort und Zeit der 
Sitzung, Namen der Teilnehmer, gefasste Beschlüsse und 
Abstimmungsergebnis enthalten soll. Das Protokoll dient Beweiszwecken.

(5) Vorstandssitzungen können auch in der Form stattfinden, dass

- alle Vorstandsmitglieder zu einer rein virtuellen Sitzung zusammentreten
(Onlinesitzung) oder

- einzelne Vorstandsmitglieder an der Sitzung ohne Anwesenheit an einem 
Sitzungsort teilnehmen und ihre Rechte, insbesondere ihr Stimmrecht im 
Wege der elektronischen Kommunikation ausüben.

Es kann auch gestattet werden, dass einzelne Vorstandsmitglieder ohne 
Teilnahme an einer Sitzung ihre Stimme spätestens bei Beschlussfassung 
in Textform abgeben („Fernabstimmung“). Für Beschlüsse, bei denen sie 
abgegeben haben, gelten sie als anwesend. Die Art der Sitzung und die 
Möglichkeiten der Sitzungsteilnahme sowie die Einzelheiten des 
Verfahrens sind spätestens bei Ladung zur Sitzung mitzuteilen.

(6) Außerhalb von Versammlungen können Vorstandsbeschlüsse gefasst werden, 
wenn alle Vorstandsmitglieder an der Beschlussfassung beteiligt wurden und 
bis zu einem bei Aufforderung zur Stimmabgabe festgesetzten Termin 
mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder ihre Stimme in Textform 
abgegeben hat. Für die erforderlichen Mehrheiten gelten die Bestimmungen 
für Beschlussfassung in Sitzungen.

(7) Über die Entlastung des Vorstandes ist auf dessen Antrag in der 
Mitgliederversammlung zu entscheiden
.



§ 9. Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist für folgende Aufgaben zuständig

(a) Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder und der Kassenprüfer

(b) Beschlussfassung über Änderungen der Satzung

(c) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins

(d) Ernennung von Ehrenmitgliedern

(e) Genehmigung des Haushaltsplanes und Entgegennahme des 
Jahresberichtes und sonstiger Berichte des Vorstands

(f) Entlastung des Vorstandes

(2) Einmal jährlich, möglichst im ersten Quartal eines Jahres, findet die 
ordentliche Mitgliederversammlung des Vereins statt.
Weitere (außerordentliche) Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn 
es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn die Einberufung von einem 
Zehntel der Mitglieder unter Angabe des Zwecks und der Gründe schriftlich 
vom Vorstand verlangt wird.

(3) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen, 
das von Versammlungsleiter und Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
Protokollführer ist der Schriftführer, bei dessen Verhinderung bestimmt die 
Versammlung den Protokollführer. Das Protokoll soll Ort und Zeit der 
Versammlung, die erschienenen Mitglieder, die Person von 
Versammlungsleiter und Protokollführer, die Tagesordnung sowie die 
gefassten Beschlüsse samt Art der Abstimmung und Abstimmungsergebnisse 
enthalten.

(4) Die Mitgliederversammlung kann jeweils entweder real (als reine 
Präsenzversammlung), und – sofern keine zwingenden Gesetzbestimmungen 
entgegenstehen – virtuell (ausschließlich unter Einsatz technischer 
Kommunikationsmittel) oder in hybrider Form als Online- 
Präsenzveranstaltung (Präsenzversammlung an der nicht physisch 
anwesende Mitglieder elektronisch teilnehmen können) erfolgen. Der Vorstand 
entscheidet hierüber nach seinem Ermessen und teilt dies den Mitgliedern in 
der Einladung mit. Die Vorschrift des § 32 Abs. 2 BGB bleibt hiervon 
unberührt.



(5) Virtuelle Mitgliederversammlungen finden in einem nur für Mitglieder 
zugänglichen Chatroom statt. Mitglieder müssen sich hierbei mit ihren Daten 
sowie einem gesonderten Passwort anmelden. Das Passwort ist jeweils nur 
für eine virtuelle Mitgliederversammlung gültig. Mitglieder, die ihre E- Mail- 
Adresse beim Verein registriert haben, erhalten das Passwort per Brief. 
Ausreichend ist eine Versendung des Passworts fünf Tage vor der 
Mitgliederversammlung an die dem Verein zuletzt bekannt gegebene 
Postadresse. Die Mitglieder sind verpflichtet, das Passwort geheim zu halten. 
Eine Weitergabe an dritte Personen ist nicht zulässig.

(6) Im Fall einer Online- Präsenzversammlung entscheidet der Vorstand über die 
Modalitäten der Fernabstimmung, die allen Mitgliedern die Teilnahme im 
Wege elektronischer Kommunikation ermöglicht.

(7) Die Mitgliederversammlungen finden stets unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
statt. Über die Zulassung von Gästen hat der Versammlungsleiter zu 
entscheiden. Gäste dürfen sich an der Diskussion beteiligen, soweit die 
Mitgliederversammlung hierüber nicht mit der einfachen Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen anderweitig beschließt.

§ 10. Einberufung der Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 
zwei Wochen einzuberufen. Die Einberufung erfolgt schriftlich an die letzte 
vom Mitglied schriftlich bekanntgegebene Adresse unter Angabe der 
Tagesordnung. Mitglieder, die dem Verein eine E- Mail- Adresse mitgeteilt 
haben, können auch elektronisch durch Übermittlung einer E- Mail geladen 
werden, wenn das Mitglied nicht in Textform anders mitgeteilt hat. Die 
Ladungsfrist beginnt mit dem auf die Absendung der Einladung folgenden 
Tag.

(2) Jedes Mitglied kann beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich 
auf die Tagesordnung gesetzt werden. Geht ein solcher Antrag spätestens 
eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung schriftlich ein, ist die 
Tagesordnung zu Beginn der Mitgliederversammlung entsprechend zu 
ergänzen. Geht er später ein oder wird er erst in der Mitgliederversammlung 
gestellt, beschließt die Mitgliederversammlung über die Zulassung

§ 11. Beschlussfassung der Mitgliederversammlung



(1) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Viertel 
aller Vereinsmitglieder anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit hat der 
Vorstand innerhalb eines Monats eine zweite Mitgliederversammlung mit der 
gleichen Tagesordnung einzuberufen. Diese zweite Mitgliederversammlung 
ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder 
beschlussfähig, wenn hierauf in der Einladung hingewiesen wurde. Für deren 
Ladung gelten im Übrigen die allgemeinen Ladungsbestimmungen.

(2) Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen 
Verhinderung vom 2. Vorsitzenden geleitet. Ist auch der 2. Vorsitzende 
verhindert, bestimmt die Versammlung den Versammlungsleiter aus dem 
Kreis der Vereinsmitglieder. Bei Wahlen kann die Versammlung für die Dauer 
des Wahlgangs und der vorhergehenden Ansprache einem anderen 
Vereinsmitglied oder einem Wahlausschuss übertragen werden.

(3) In der Mitgliederversammlung hat jedes (Ehren)- Mitglied eine Stimme. Die 
Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung 
muss jedoch schriftlich durchgeführt werden, wenn mindestens ein Viertel bei 
der Abstimmung anwesenden Mitglieder dies verlangt.

(4) Soweit in gegenwärtiger Satzung nicht ausdrücklich anders bestimmt, fasst 
die Mitgliederversammlung Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen 
Stimmen ist jedoch erforderlich für

(a) die Änderung der Satzung

(b) die Auflösung des Vereins

(c) die Zulassung von nachträglichen Anträgen auf Ergänzung der 
Tagesordnung
Stimmenthaltungen werden bei der Feststellung der Mehrheit nicht 
mitgezählt. Ungültige Stimmen werden ebenfalls nicht mitgezählt, sie 
gelten als nicht abgegeben. Eine Enthaltung liegt vor, wenn bei der offenen 
Abstimmung die Stimme als Enthaltung abgegeben wird, bei der 
schriftlichen Abstimmung, wenn der Stimmzettel unverändert abgegeben 
oder als Enthaltung gekennzeichnet wird.

(5) Das Stimmrecht kann entweder persönlich oder durch einen Bevollmächtigten 
ausgeübt werden. Bevollmächtigt werden können nur andere 
Vereinsmitglieder. Die Bevollmächtigung kann nicht allgemein, sondern nur 
beschränkt auf die jeweilige Mitgliederversammlung erteilt werden. Die 
Bevollmächtigung ist schriftlich nachzuweisen. Untervollmacht kann nicht 
erteilt werden. Mitglieder dürfen nicht mehr als zwei Vollmachtgeber 



gleichzeitig vertreten.

(6) Mitglieder, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, dürfen ihr 
Stimmrecht nicht persönlich ausüben; für sie handelt der gesetzliche 
Vertreter.
 

(7) Für Wahlen gelten die Bestimmungen über die Beschlussfassung 
entsprechend. Alle Ämter werden einzeln gewählt. Erreicht im ersten 
Wahlgang kein Kandidat die absolute Mehrheit, ist die Wahl zu wiederholen. 
Erreicht auch im zweiten Wahlgang kein Kandidat die absolute Mehrheit, 
genügt im dritten und in weiteren Wahlgängen die einfache Mehrheit. Erreicht 
auch nach mindestens drei kein Kandidat eine Mehrheit, kann der 
Versammlungsleiter bestimmen, dass das Los entscheidet.

§ 12. Kassenführung

(1) Der Schatzmeister hat über die Kassengeschäfte Buch zu führen und eine 
Jahresabrechnung zu erstellen.

(2) Die Jahresabrechnung wird von zwei Kassenprüfern geprüft, die von der 
Mitgliederversammlung gewählt werden. Für deren Wahl, Wählbarkeit und 
Amtsdauer gelten die Bestimmungen für Vorstandsmitglieder entsprechend. 
Die geprüfte Jahresrechnung ist der Mitgliederversammlung zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 

   § 13.   Vereinsstrafen

(1) Folgende Pflichtverletzungen können mit einer Vereinsstrafe belegt werden:

(a) Verstoß gegen den Vereinszweck oder gegen das Vereinsinteresse,

(b) Verstoß gegen die Vereinssatzung und/oder die Vereinsordnungen,

(c) Verstoß gegen Beschlüsse und/oder Anordnungen der Vereinsorgane,

(d) unehrenhaftes Verhalten sowohl innerhalb als auch außerhalb des 
Vereinslebens,

(e) Verlust der Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden oder Rechte aus 
öffentlichen Wahlen zu erlangen

(2)  Eine schuldhafte, mindestens fahrlässig begangene Pflichtverletzung kann 
mit einer der folgenden Vereinsstrafen geahndet werden:



(a) Verwarnung

(b)  Verweis

(c) Betretungs- und Benutzungsverbot für längstens drei Monate für alle 
vom Verein betriebenen Anlagen und Gebäude

(d) Suspendierung von Vereinsämtern,

(e) Ausschluss aus dem Verein

     (3)   Das Verhängen einer Vereinsstrafe setzt voraus, dass die Pflichtverletzung
            nicht unerheblich ist. 
            Der Ausschluss aus dem Verein setzt eine grobe Pflichtverletzung voraus.
            Einer groben Pflichtverletzung stehen eine wiederholte oder mehrere 
            erhebliche Pflichtverletzungen gleich

(4)  Über die Verhängung einer Vereinsstrafe entscheidet der Vorstand.

(5) Vor der Entscheidung über eine der genannten Vereinsstrafen ist dem
     Mitglied eine Stellungnahme zu geben. Die Entscheidung ist dem Mitglied
     bekannt zu geben. Die Entscheidung über den Ausschluss ist immer 
     schriftlich zu begründen.

§ 14. Auflösung des Vereins

(1) Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluss der 
Mitgliederversammlung. Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn 
mindestens zwei Drittel der stimmberechtigten Vereinsmitglieder anwesend 
sind. Der Auflösungsbeschluss bedarf einer Mehrheit von vier Fünfteln der 
abgegebenen Stimmen. Herrscht in der Versammlung mangels 
ausreichender Mitgliederpräsenz keine Beschlussfähigkeit, so ist binnen 
einer Frist von vier Wochen eine weitere Mitgliederversammlung mit gleicher 
Tagesordnung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der 
anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist, wenn hierauf in der Einladung 
hingewiesen wurde. Der Beschluss über die Auflösung bedarf auch in der 
weiteren Versammlung der Zustimmung von vier Fünfteln der abgegebenen 
Stimmen.

(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen des Vereins an die „Tafel Weiden-Neustadt e.V.“, die dieses 
Vermögen ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu 
verwenden hat.



(3) Liquidatoren sind der 1. Und 2. Vorsitzende als je 
einzelvertretungsberechtigte Liquidatoren, soweit die Versammlung nicht 
anderes beschließt.

Die Satzung wurde auf der wieder aufgenommenen 1. Mitgliederversammlung 
(Gründungsversammlung) von den Gründungsmitgliedern unterschrieben von

Herbert Tietz

Jutta Tietz

Martina Schwab-Krichenbauer

Rainer Sindersberger

Nadine Mückl

Thomal Mückl

Herbert Mückl

Sieglinde Mückl


